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RS OGH 1965/10/27 7Ob311/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1965

Norm

ABGB §918 III

Rechtssatz

Bei einer Speziessache, bei der es auf die persönlichen Bedürfnisse des Käufers, ja, auf seine Vorliebe ankommt, kann

von einer Schadensabwendung durch Deckungskauf nicht gesprochen werden. Denn ein solcher setzt voraus, daß sich

der Erwerber dadurch das Gleiche beschafft, was er gekauft hat.
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